
TOP 5 öffentlich

Bildung und Vermittlung bei den Museen und dem 
APC; Problem der möglichen 

Scheinselbständigkeit der freien 
Gästeführerinnen und Gästeführer
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Tätigkeiten der Bildung und Vermittlung, 

museumspädagogischer Dienst in den Museen und 
Ausstellungshallen der Stadt Kempten
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– Wissenschaftliche und didaktische Leitung des Bereiches Kulturvermittlung 

– Festlegung der Ziele im Bildungs- und Vermittlungskonzept

• Museumspädagogisches Gesamtkonzept

• Kulturelle Bildung

– Betreuung von derzeit drei Museen und ihren Sonderausstellungen

• Archäologischer Park Cambodunum / Kempten-Museum /Kunsthalle/Kunstausstellung 

– Interne Vernetzung mit verschiedenen Fachbereichen

• Stadtbibliothek /Stadtarchiv

– Entwicklung der Zielgruppen- und Nutzerstruktur

– Fachwissenschaftliche und didaktische Entwicklung von 
zielgruppenspezifischen und inklusiven Vermittlungskonzepten und 
didaktischer Materialien

• Entwicklung neuer und Überarbeitung bestehender Veranstaltungskonzepte

• Entwicklung Unterrichtsmaterialien und Lehrerhandreichungen

• Auftragsvergabe

Was sind die Aufgaben der Leiterin Bildung und Vermittlung?
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– Eigenverantwortliche Planung, Entwicklung und Festlegung allgemeiner 
Standards in der Vermittlungsarbeit 

• Qualitätsstandards, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

– Beratung und Betreuung von Bildungseinrichtungen und allen Schularten

– Fachwissenschaftliche und didaktische Betreuung und Personalführung 
freier MitarbeiterInnen

• Akquise und Ausbildung neuer freier MitarbeiterInnen

• Fort- und Weiterbildung

• Fachwissenschaftliche und didaktische Beratung und Schulung

– Budgetplanung und –verantwortlichkeit

– Drittmittelakquise

– Aufbau und Pflege von Kooperationen / Networking

Was sind die Aufgaben der Leiterin Bildung und Vermittlung?



Museumspädagogik in Kempten
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• Renommierter Ausbildungsort für Museumspädagogik

• Regelmäßige Projektförderung durch die Landesstelle der nichtstaatliche Museen in 
Bayern

• Preisträgerin für Förderpreis „Vermittlung im Museum“ der  nichtstaatliche Museen 
in Bayern und der Bayerischen Sparkassenstiftung

• Anerkannte außerschulische Bildungsorte

• APC in Teil der deutschen Geschichtsbücher vertreten

• Ansprechpartnerin für Bildungseinrichtungen und P-Seminare

• Unterrichtsmaterialien für städtische Kulturthemen



17 - Kulturamt 6

Tätigkeiten der Gästeführerinnen und Gästeführer 2025

→ 732 Veranstaltungen durchgeführt
→ Bis zu 15 Veranstaltungen im APC gleichzeitig
→ 1439,5 Arbeitsstunden geleistet, Vor- und Nachbereitungszeit nicht mitgezählt
→ 14 889 Besucherinnen und Besucher geführt, darunter rund 250 Schulklassen
→ Rund 75.000,- €

20 bis 25 freie Gästeführerinnen und Gästeführer

Museum Besucher VeranstaltungenArbeitsstunden

Kunstausstellung 209 14 17:00:00

Kempten-Museum 2147 135 216:15:00

Archäologischer Park 11198 519 1142:15:00

Butter Vieh Vernichtung 1335 64 64:00:00

Gesamt 14889 732 1439:30:00
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Buchungsliste APC 23.7. bis 25.7. 2025
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Anstellungsverhältnisse der Gästeführerinnen und 
Gästeführer

Öffentliche Veranstaltungen im Auftrag  der Stadt Kempten:
Beispielsweise Sonntagsführungen, Samstagsworkshops, Römerfest, Großer Kauf, 
Stadtfest, …

→ Kurzfristige Dienstverträge mit der Stadt Kempten.

Veranstaltungen für Privatpersonen und Einrichtungen, …:
Beispielsweise Workshops und Führungen für Schulklassen, private Gruppen, …

→ freie Gästeführerinnen und Gästeführer führen selbständige Tätigkeit aus. Das 
Kulturamt tritt als Vermittler zwischen Buchenden und Gebuchten auf.



• Seit Jahren im Kultur- und Museumsbereich bekannt

• Deutscher Kulturrat hat sich des Problems angenommen:

→ Übergangsfrist bis Ende 2026

(Orientierung am sogenannten Herrenberg-Urteil für Lehrkräfte)

➔ Gefahr des Sozialversicherungsbetrugs 

➔ Haftbarkeit der Stadt und städtischer Mitarbeiter
➔ Bayerisches Amt für Denkmalpflege

• Verschiedene Museen mussten die Gästeführerinnen und Gästeführer 
von freien in feste Arbeitsverhältnisse überführen:
– Technoseum Mannheim (bereits 2009/2013)

– Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm

– Dokumentationszentrum Obersalzberg

17 - Kulturamt 9

Sachverhalt der Scheinselbständigkeit im Kulturbereich



Problematik der Scheinselbständigkeit

Scheinselbstständigkeit bedeutet, dass freie Mitarbeitende als 
Selbstständige für ein Unternehmen arbeiten, tatsächlich aber wie 
Angestellte behandelt werden. Relevant für die Unterscheidung zwischen 
Selbständigen und Angestellten sind verschiedene Kriterien, u. a.: 

⦁ Ist die Person weisungsgebunden?

→ Inhalte und Vermittlungsziele durch die Museen vorgegeben

⦁ Kann die Person die Arbeitszeiten und Arbeitsplatz frei wählen?

→ Ort und Zeiten durch die Museen vorgegeben

⦁ Sind die Preise frei wählbar?

→ Preise durch die Museumsgebührensatzung vorgegeben

⦁ Ist die Person in der Kundenakquise und Werbung aktiv?

⦁ Ist die Person verpflichtet, die Arbeitsleistung in eigener Person zu 
erbringen?

17 - Kulturamt 10



Konsequenzen

• Wenn eine Scheinselbstständigkeit vorliegt und nachgewiesen werden 
kann, müssen sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer mit 
rechtlichen und finanziellen Konsequenzen rechnen.

• Der Stadt Kempten als Auftraggeber droht im Falle von nachgewiesener 
Scheinselbstständigkeit vor allem die Nachzahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern sowie Bußgelder.
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Beschluss

Der Ausschuss für Kultur und Stadttheater beauftragt die 
Verwaltung eine adäquate Lösung bis Ende 2026 für das 
Problem zu erarbeiten und dem Ausschuss zur Diskussion 
und Beschlussfassung vorzulegen. 


